
FAK-Nawi: 
die Kommissionen 

Zur Fakultät der Nat~n
schalten (FAK-Nawi) gehören u.a. 
die Studienrichtungen Teclm. Che
mie, Techn. Physik, Techn. Mathe
matik und Telematik. 

Innerhalb der Fakultät werden in 
verschiedenen Kommissionen Din
ge beschlossen, die diese Studien
richtungen der Nawi betreffen. 

Einige Kommissionen seien hier 
kurz vorgestellt: 

Budget- & SteIlenplan
kommission: 
Verantwortlich für die Geldmittel
verteilung der Fakultät (ordentliche 
Dotation und außerordentliche Do
tation) sowie Erstellung des Stellen
planes der Fakultät und Überleitung 
von Planstellen. 

Lelstungs- und 
FörderungsstIpendium: 
Vergabe von Stipendien, Beratung 
der Studierenden. 

Bau-Raumkommlsslon: 
Behandelt Umbaumaßnahmen, 
Neubau und Raumverteilungaufdet 
Fakultät 

LehrauftragskommIssion: 
Erstellt die Aufteilung der remune
rierten Lehraufträge auf den, der 
Fakultät zur Verfügung stehenden 
Stundenrahmen. 

PlanungskommIssion: 
Erstellungder PlansteUenprioritäten-

liste: welches Institut bekommt zu
erst eine neue Planstelle (=neue Be
dienstete). Übernimmt die Reihung 
der Ordinariate. 

stenten, NeubesteIlungen; Vertrags
bedienstete (allgemeine Universi
tätsbedienstete, z.B. Sekretärin). 

"Paßt mal auf! Hört mir mal endlich zu! ... Wir kön· 
nen mehr sein, als bloß Schafe!" 

Gastprofessoren: 
Behandlungder Anträge der Institu
te auf Gastprofessoren. Die Fakultät 
hat bestimmte Geldmittel zur Ver
fügung. Die Mittel werden gemäß 
den Anträgen vergeben. 

Personalkommission: 
Behandelt Alles, was das Personal 
der Fakultät betrifft: Steilenaus
schreibungen, Neueinstellungen,De
fmitivstellungen (definitives Dienst
verhältnis),provisorischesDienstver
hältnis, Studienassistenten, Ver
tragsassistenten, Universitätsassi-

Ehrungskommission: 
VerteilungvonBerufstiteln (ao.Prof 
lit.), Ehrungen ... 

Willst Du 
WaS' Aktives zur Gestaltung Deiner 
Studienumgebung beitragen? Es fin
det sich immer ein Platz in einer der 
oben aufgeführten Kommissionen. 

Info's 
bei den Nawi-Sprechstunden oder 
bei Peter Meusburger (449555). 

(pm) 
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